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1. Änderungssatzung für den Ortsteil Hamm-Wambeln
gem. § 34 (4) Nr. 1 und 3 BauGB

 

Zeichenerklärung

Textliche Festsetzungen

1. Änderungssatzung zur Abgrenzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
Hamm-Wambeln unter Einbeziehung von Außenbereichsflächen

Der Rat der Stadt Hamm hat am 18.09.2012 folgende Änderung der Satzung 
beschlossen, die auf diesen Rechtsgrundlagen beruht.

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW vom 14. Juli 1994 
(GV.NW.S.666 / SGV.NW.2023) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -

§ 34 Abs. 4 und 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414, in Verbindung mit der Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 23. Januar 
1990 (BGBl. I S. 132) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -

§ 1 Ziel der Satzung
Ziel der Satzung ist es, die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
Hamm-Wambeln festzulegen und eine Arrondierung der Bauflächen zu ermöglichen.

§ 2 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich ist im beigefügten Lageplan, der Teil der Satzung ist, dargestellt.

§ 3 Abgrenzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 
BauGB
(1) Die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ergeben sich aus dem 
beigefügten Lageplan.
(2) Die Zulässigkeit baulicher Anlagen ist in diesem Bereich ausschließlich gem. § 34 
Abs. 1, 2 und 3 BauGB zu beurteilen.

§ 4 Einbeziehung von Außenbereichsflächen gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB
(1) Die Grenzen der einzubeziehenden Außenbereichsflächen ergeben sich aus dem 
beigefügten Lageplan.
(2) Die Zulässigkeit baulicher Vorhaben ist anhand der folgenden Festsetzungen zu 
beurteilen, ergänzend gilt § 34 Abs. 1 BauGB.
a) Zulässig sind ausschließlich Wohngebäude,
b) Zulässig sind Gebäude mit einem Vollgeschoss,
c) Zulässig sind max. 2 Wohnungen je Gebäude,
d) Zulässig sind Einzelhäuser,
e) Zulässig sind Gebäude nur innerhalb der durch Baugrenzen gekennzeichneten Fläche.

§ 5 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
(1) Gem. § 34 Abs. 5 Satz 4 BauGB wird festgesetzt, dass als Ausgleich für Eingriffe in 
Natur und Landschaft, die mit gem. § 4 dieser Satzung zulässigen Vorhaben verbunden 
sind, Ersatzmaßnahmen gem. Abs. 2 vorzunehmen sind.
(2) In der entsprechend gekennzeichneten Fläche ist je angefangener 50 m² versiegelter 
Fläche 1 großkronig wachsender Laubbaum der potentiellen natürlichen Vegetation in der 
Westfälischen Bucht (nach Prof. Dr. Ernst Burrichter) z.B. Winterlinde, Rotbuche oder 
Stieleiche, Stammumfang 12/14 cm oder 2 Ostbaumhochstämme alter hiesiger Sorten 
(Pflanzabstand 7 - 10 m) zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. 
Die Fläche ist zusätzlich mit Gehölzen, Sträuchern oder Hecken der potentiellen 
natürlichen Vegetation der Westfälischen Bucht (nach Prof. Dr. Ernst Burrichter) zu 
bepflanzen, diese sind dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

§ 6 Fortbestand der Satzung vom 16.07.1998
Die Regelungen der §§ 3 - 5 der Satzung zur Abgrenzung des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles Hamm-Wambeln vom 16.07.1998 zur Zulässigkeit baulicher 
Vorhaben bleiben unberührt, soweit sie nicht vom Geltungsbereich dieser Änderung 
erfasst werden.

§ 7 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Rechtsgrundlagen:

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW vom 14. 
Juli 1994 (GV.NW.S.666 / SGV.NW.2023) - in der gegenwärtig geltenden 
Fassung -

§ 34 Abs. 4 und 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414, in Verbindung mit 
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) - in 
der gegenwärtig geltenden Fassung -

Bereich der 1. Änderungssatzung

Zulässig sind Wohngebäude 
(§ 4 Abs. 2 a der Satzung)

Baugrenzen 
(§ 4 Abs. 2 e der Satzung)

Pflanzgebot für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
(§ 5 Abs. 2 der Satzung)
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